



Anlage 1a (Oktober 2011)

„GKV-Gemeinschaftsförderung Bund“

Anlagen 1 bis 3

zum Gemeinsamen Rundschreiben 2012 zur Förderung der Bundesorganisationen der Selbsthilfe 
nach § 20c SGB V vom Oktober 2011
Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung

Antragsunterlagen für die Selbsthilfebundesorganisationen zur Beantragung von Zuschüssen nach § 20c SGB V bei der 
„GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“

Damit die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände über eine Förderung entschei​den können, ist Ihre Mitwirkung gesetzlich vorgeschrieben (vgl. § 60 SGB I). Die folgenden Angaben werden für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Förderung nach § 20c SGB V benötigt (vgl. Antragsunterlagen). Eine fehlende Mitwirkung kann zur Ablehnung Ihres Antrages führen.

Zu den Antragsunterlagen gehören die nachstehenden Anlagen: 

Anlage 1:
Antragsvordrucke


- Antragsformular für die kassenartenübergreifende 


  Gemeinschaftsförderung (1a)


- Strukturerhebungsbogen (1b)


- Datenverwendungserklärung (1c)


- Erklärung zur Wahrung der Neutralität und Unabhängigkeit (1d)

Anlage 2:
Verwendungsnachweis

Anlage 3:
Kontaktadresse für die Antragstellung 
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„GKV-Gemeinschaftsförderung Bund“

	Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, dass die „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“ Ihren Antrag nur berücksichtigt, wenn alle nachstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß vorgenommen und die Unterlagen komplett vorgelegt werden.

Da ein Antragsteller in der Regel auch bei weiteren Stellen Mittel beantragt, ist anzugeben, bei welchen Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen o. Ä. ebenfalls Anträge gestellt wurden.



	

	Name des Antragstellers/Selbsthilfebundesorganisation:

	
	     
	

	

	
	     
	

	

	Anschrift

	
	     
	

	

	
	     
	

	

	Telefon:
	     
	

	

	Email:
	     
	

	

	Fax:
	     
	

	

	Internet:
	     
	

	Bankverbindung
	
	
	
	

	Kontoinhaber:
	     
	

	

	Kreditinstitut:
	     
	

	

	Bankleitzahl:
	     
	

	

	Kontonummer:
	     
	

	

	
	
	
	
	

	Ansprechpartner/in der Selbsthilfebundesorganisation bei Rückfragen:

	Name:
	     
	

	

	Telefon:
	     
	

	

	Fax:
	     
	

	

	Email:
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	(1) 
Unsere Selbsthilfebundesorganisation beantragt bei der „GKV-Gemeinschaftsförderung 
Selbsthilfe auf Bundesebene“ für das Jahr 2012 einen Zuschuss in Höhe von                 Euro. 

(Bitte orientieren Sie sich bei der Bemessung des Förderbetrages an der Differenz zwischen

Ihren Einnahmen und Ausgaben)


	(2)


	Wofür und in welcher Höhe soll der beantragte Zuschuss im Jahr 2012 verwendet werden? 
(vgl. Abschnitt 5.1ff „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ vom 6. Oktober 2009)


	
	Miete/Betriebskosten
	              Euro

	
	Sachkosten

-/Personalkosten

	              Euro

	
	Personalkosten
	              Euro

	
	Fahrt-/Reisekosten
	              Euro

	
	Öffentlichkeitsarbeit (Verbandsmedien, PR, Kongresse, Messen o. Ä.)
	              Euro

	
	Qualifizierung/Fortbildung
	              Euro

	
	Mitgliedsbeiträge für Selbsthilfe-Dachorganisationen
(z. B. BAG Selbsthilfe e. V., achse e. V.)
	              Euro

	
	Weitere Ausgabenpositionen (welche?):
	

	
	     
	              Euro

	(3)
	Gesamteinnahmen der Selbsthilfebundesorganisation im Jahr 2010 aufgeschlüsselt nach folgenden Einnahmekategorien: (Beträge einfügen)
	

	
	Mitgliedsbeiträge insgesamt
	              Euro 

	
	Öffentliche Zuschüsse (Bundes-, Landes-, Kommunalmittel)
	              Euro

	
	Zuschüsse Rentenversicherung (pauschal + projektbezogen)
	              Euro

	
	Zuschüsse Unfallversicherung (pauschal + projektbezogen)
	              Euro

	
	Zuschüsse Pflegeversicherung (pauschal + projektbezogen)
	              Euro

	
	Zuschüsse Krankenkassen/-verbände (pauschal + projektbezogen)
	              Euro

	
	Sponsoring (z. B. Pharmaunternehmen, Medizinproduktehersteller)
	              Euro

	
	Erhaltene Leistungen Dritter (geldwerte Dienstleistungen)
	              Euro

	
	Einnahmen aus Zweckbetrieb (z. B. Verkauf von Produkten)
	              Euro

	
	Stiftungen
	              Euro

	
	Spenden
	              Euro

	
	Einnahmen über eigene Förderkreise, Fördervereine
	              Euro

	
	Einnahmen (z. B. Lotterien, Bußgelder)
	              Euro 

	
	Zinserträge
	              Euro

	
	Gesamteinnahmen
	             Euro
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Anlage 1a (Oktober 2011
„GKV-Gemeinschaftsförderung Bund“



	(4)
	Sind außergewöhnliche Veränderungen für das Antragsjahr 2012 zu erwarten, z. B. 

Einnahmen (Erbschaft o. a.) oder Einnahmenausfälle?
 FORMCHECKBOX 
   Ja (bitte erläutern)

 FORMCHECKBOX 
   Nein 


	(5)
	Bei wem und in welcher Höhe wurden für das Jahr 2012 ebenfalls Anträge auf Zuwendung gestellt? Bitte nennen Sie die Einrichtung, Institution, Krankenkasse etc. und die Höhe der beantragten Mittel.

	


     

             Euro

     

             Euro

     

             Euro

     

             Euro

     

             Euro

     

             Euro
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„GKV-Gemeinschaftsförderung Bund“

Folgende Unterlagen liegen diesem Antrag bei (bitte ankreuzen):

Ja
Nein

	

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Strukturerhebungsbogen

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Satzung

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	aktueller Körperschaftssteuer-Freistellungsbescheid des Finanzamtes

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Datenverwendungserklärung

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Erklärung zur Wahrung von Neutralität und Unabhängigkeit

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2010 / letzter Jahresabschluss 

	 FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 

	Mitteilung über die Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung

	Wurde der Antragsteller im Jahr 2011 von der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“ gefördert, ist der Nachweis über die Mittelverwendung bis zum 31. März 2012 vorzulegen.
Mit der Unterschrift bestätigt die Selbsthilfebundesorganisation ihre Antragstellung auf Fördermittel gemäß § 20c SGB V und die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Sofern der Antragsteller einen finanziellen Zuschuss von der „GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“ erhält verpflichtet er sich, diesen pauschalen Zuschuss zweckgebunden gemäß den Ausführungen im „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ vom 6. Oktober 2009 zu verwenden.

Die Krankenkassen/-verbände behalten sich im Einzelfall vor, die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel zu prüfen bzw. durch Dritte prüfen zu lassen. Bei vorsätzlich falschen Angaben ist die Krankenkasse bzw. der Krankenkassenverband berechtigt, die finanziellen Zuwendungen zurückzufordern.



	

	

	     
	
	     

	

	Ort, Datum
	
	rechtsverbindliche Unterschrift der Selbsthilfe-
bundesorganisation (und ggf. Stempel)


� Die Antragsfrist für die Einreichung von Förderanträgen ist der 31. Dezember des laufenden Jahres für das folgende�  Jahr.
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